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Gesetzliche Grundlagen für einen Verwaltungskreiswechsel 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, auf Gesetzes- und/oder Verordnungsstufe Grundlagen zu schaf-
fen, damit Gemeinden den Verwaltungskreis wechseln können. 
Begründung: 
Seit der Einführung der Verwaltungsreform am 1. Januar 2010 vor sechs Jahren, hat sich die Situa-
tion für verschiedene Gemeinden im Kanton Bern doch sehr verändert. 
Fusionen und engere Zusammenarbeitsformen mit Nachbargemeinden führen zu Situationen, die 
den Arbeitsalltag verkomplizieren und aufwändiger machen. 
Es kann also für eine Gemeinde zielführender sein, den Verwaltungskreis zu wechseln, um mit ei-
ner Nachbargemeinde in einem angrenzenden Verwaltungskreis die Zusammenarbeit zu suchen. 
Da in Artikel 53 der Bundesverfassung für die Gemeinden die Möglichkeit geschaffen wurde, den 
Kanton zu wechseln, es aber auf kantonaler Stufe infolge der Verwaltungsreform verpasst wurde, 
eine gesetzliche Grundlage für einen Verwaltungskreiswechsel zu schaffen, ist dieser Schritt mit der 
Schaffung von gesetzlichen Möglichkeiten längst überfällig. 
Begründung der Dringlichkeit: Die SARZ-Umfrage soll 2016 unter den bernischen Gemeinden 
durchgeführt werden. Somit besteht zeitlicher Handlungsbedarf, um diese Möglichkeit für die Ge-
meinden zu schaffen. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Die Zuteilung der Gemeinden zu einem Verwaltungskreis (VK) wurde im Rahmen der Verwaltungs-
reform per 1. Januar 2010 eingeführt und betrifft die Organisation der kantonalen dezentralen Ver-
waltung, d.h. hauptsächlich die Unterstellung der Gemeinden unter die Aufsicht eines Regie-
rungsstatthalteramtes, die Festlegung des zuständigen Betreibungs-, Konkurs- und Grundbucham-
tes, der Gerichtsbehörden, der Zivilstandsämter, der KESB, etc. Die Zuteilung der Gemeinden zu 
einem Verwaltungskreis erfolgte seinerzeit erst nach mehrfacher Konsultation der Gemeinden. Zu-
sätzlich wurden in allen zuständigen Entscheidgremien darüber lange politische Diskussionen ge-
führt. Dem Wunsch nach einem Wechsel des Verwaltungskreises einer Gemeinde kann deshalb 
politisch nicht ohne Not entsprochen werden. Zurzeit dürften wohl auch nur wenige Gemeinden mit 
ihrer Zuteilung in den Verwaltungskreis respektive zur Regionalkonferenz nicht einverstanden sein. 
Die gesetzliche Grundlage, welche die Zugehörigkeit der Gemeinden zu den Verwaltungsregionen 
und VK festlegt, findet sich im Anhang 2 des Organisationsgesetzes (OrG)1. Der Wechsel einer 

                                                
1 Gesetz über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung (Organisationsgesetz, OrG; BSG 152.01) 
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Gemeinde von einem VK in einen anderen bedeutet damit einen Wechsel der territorialen Organisa-
tion des Kantons Bern. Für solche Wechsel muss nach dem Gesagten jeweils der Anhang 2 des 
OrG geändert werden. Das würde eine Gesetzesänderung bedeuten, die entgegen den Ausführun-
gen in der Motion bereits heute möglich ist. Solche Revisionen fallen aber obligatorischerweise in 
die Zuständigkeit des Grossen Rates. Ein VK-Wechsel hätte für die betreffende Gemeinde nämlich 
tiefgreifende Änderungen bei ihren Ansprechpartnern zur Folge. So würde für sie sicher ein neues 
Regierungsstatthalteramt, eine andere KESB und je nachdem auch ein anderes Grundbuch-, 
Betreibungs- und Konkursamt sowie ein neues Gericht zuständig. Die Regionalkonferenz kann 
wechseln, oder sie fällt weg. 
Die Perimeter der Regionalkonferenzen wurden zwar auf die Grenzen der Verwaltungsregionen und 
VK abgestimmt. Aber mit der konkreten Organisation und Ausgestaltung der dezentralen Verwal-
tung in einem VK hat die Zugehörigkeit der Gemeinden zu einer Regionalkonferenz keinen direkten 
Zusammenhang. Die Regionalkonferenzen sind denn auch nicht im OrG definiert, sondern in der 
regierungsrätlichen Verordnung über die Regionalkonferenzen (RKV)2. Der Wechsel einer Gemein-
de in einen anderen VK kann daher mit dem Wechsel der Regionalkonferenz verbunden sein, muss 
aber nicht. Denn sollte beispielsweise die Gemeinde Linden in den VK Thun wechseln, befände sie 
sich nach der heutigen Situation in keiner Regionalkonferenz mehr, da eine solche für den Perime-
ter Thun-Oberland-West seinerzeit abgelehnt wurde. Linden gehörte dann bloss noch zu einer Pla-
nungsregion, was bezüglich regionaler Zusammenarbeit einen Rückschritt bedeutete. 
Die Evaluation SARZ steht in keinem direkten Zusammenhang zur Definition der VK und zum 
Wechsel eines solche durch eine Gemeinde. Wie unter Ziff. 3 dargestellt, geht der VK-Wechsel für 
eine Gemeinde nicht Hand in Hand mit dem Wechsel der Regionalkonferenz. Die Regionalkonfe-
renzen sind in der RKV definiert, die VK im OrG. Es besteht somit keine einheitliche Regelung. Der 
Wechsel eines VK und damit notwendigerweise die Revision des OrG hat nicht automatisch auch 
eine Abänderung der RKV zur Folge. Die Evaluation SARZ bezieht sich somit bloss auf die Struktu-
ren, welche die RKV festlegt, nicht jedoch auf die durch das OrG geschaffenen Einteilungen. 
Für die Abänderung der VK und damit notwendigerweise des OrG ist der Grosse Rat zuständig. 
Das bedeutet, dass für jede Neuzuteilung einer Gemeinde zu einem VK eine normale, umfassende 
Gesetzesrevision durchzuführen ist. Eine solche kann für den vorliegenden Ausnahmefall nicht ver-
einfacht werden. Die gesetzlichen Vorgaben sind auch hier zu beachten (verwaltungsinternes Mit-
berichtsverfahren, verwaltungsexternes Vernehmlassungsverfahren, Beschluss des Regierungsrats, 
Beratung und Beschlussfassung Grosser Rat). 
Wollte man das Verfahren für den VK-Wechsel vereinfachen, müsste man ins OrG eine Delegati-
onsnorm aufnehmen und die VK-Zuteilung der Gemeinden in die Kompetenz des Regierungsrats 
legen. Damit wäre auch die territoriale Organisation des Kantons bloss noch auf Verordnungsstufe 
zu regeln, denn bloss auf dieser kann der Regierungsrat legiferieren. Die territoriale Organisation 
und damit eine politische Grundfrage dem dafür kompetenten Gesetzgebungsorgan (Grosser Rat) 
zu entziehen und an die Exekutive zu delegieren, erachtet der Regierungsrat allerdings als nicht 
angezeigt. Die grundlegenden Kompetenzen der im Rahmen der Gewaltenteilung sollen nicht we-
gen dieser Frage aufgeweicht werden. Daher kann der Wechsel des VK durch eine Gemeinde nicht 
anders vollzogen werden als auf Stufe Gesetz, genauer durch eine Revision des OrG. 
Die Motion wird unter anderem damit begründet, dass die Verwaltungsreform Fusionen und engere 
Zusammenarbeitsformen mit Nachbargemeinden verkompliziert hätte und den Arbeitsalltag auf-
wändiger machen würde. Dem kann nicht gefolgt werden, denn der Kanton Bern war früher mit sei-
nen Amtsbezirken kleinräumig organisiert. Es existierten weit mehr Grenzen, die ein Hindernis für 
die Zusammenarbeit darstellten. 
Um die Zusammenarbeit mit einer Nachbargemeinde in einem benachbarten VK oder gar einer an-
deren Verwaltungsregion zu erleichtern, ist ein territorialer Wechsel nicht notwendig. Schon heute 
arbeiten Gemeinden VK- und regionenübergreifend z. B. in den Bereichen Feuerwehr, Schulen zu-
sammen, wie dies die Artikel 5 ff. GG3 vorsehen. 
Von den 352 bernischen Gemeinden wollen nach heutigem Kenntnisstand möglicherweise zwei den 
VK wechseln. Diese geringe Anzahl rechtfertigt es ganz grundsätzlich nicht, vom normalen politi-
schen Prozess abzuweichen, der für Gesetzesrevision vorgesehen ist. Die Gemeinden können so-
mit beim Regierungsrat ein Gesuch um Einleitung der Abänderung des OrG-Anhangs stellen. 

                                                
2  Verordnung über die Regionalkonferenzen (RKV; BSG 170.211); s. Anhang 1  
 
3
 Gemeindegesetz (GG; BSG 170.11) 
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Aus diesen Gründen lehnt der Regierungsrat die Motion ab. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
Präsident. Wir sind nun bei einer Motion von Grossrat Müller SVP, Gesetzliche Grundlagen für ei-
nen Verwaltungskreiswechsel. Der Regierungsrat lehnt dieses Geschäft ab. Wir führen eine freie 
Debatte, das Wort hat Herr Grossrat Müller.  
 
Moritz Müller, Bowil (SVP). Was will ich mit diesem Vorstoss? Ich will ganz sicher nicht zurück auf 
Feld 1 und die Verwaltungsreform rückgängig machen. Mir geht es hier darum, eine Lücke im Ge-
setz und in der Verordnung zu schliessen, die bei der Reform verpasst wurde. Es soll nämlich die 
Möglichkeit bestehen, aus bestimmten Gründen einen Verwaltungskreiswechsel vornehmen zu 
können, denn nach gut sechseinhalb Jahren seit der Einführung kann sich in verschiedenen Ge-
meinden die Situation massiv verändert haben.  
Nun möchte ich auf die Antwort des Regierungsrats eingehen. Im Kanton Bern sind Regionalkonfe-
renz und Verwaltungskreis dasselbe. Es gibt keine unterschiedlichen Gebilde. Deshalb muss man in 
Anhang 2 des Organisationsgesetzes und in der Verordnung über Regionalkonferenzen etwas än-
dern. Die vorgeschlagene Vereinfachung des Verfahrens mit der Einführung einer Delegationsnorm 
im Organisationsgesetz würde ich auch begrüssen. Eine Vereinfachung ist immer gut.  
Am Beispiel von Linden, das in die Planungsregion Thun wechseln möchte, wurde gesagt, das sei 
ein Rückschritt. Ich sehe dort keinen Rückschritt, denn die Aufgaben der Gemeinden, die mit der 
Verwaltungsreform gefordert sind, müssen einfach erfüllt werden. Weiter muss ich darauf hinwei-
sen, dass auch der Oberaargau abgelehnt wurde. Das wird nämlich nicht gemacht. Dort gibt es ei-
nen Verein Region Oberaargau. Also haben wir im Kanton Bern bereits drei Systeme, und ich glau-
be nicht, dass dies damals in der Verwaltungsreform die Meinung war. 
Noch etwas zu SARZ: Die Firma Ecoplan hat die SARZ-Umfrage unter Mithilfe anderer Firmen 
durchgeführt. Diese SARZ-Umfrage ergab bei mir ein riesiges Fragezeichen. Aus meiner Sicht fehlt 
eine gewisse Seriosität für das Thema. Wenn eine solche Umfrage einfach nur per Telefon durch-
geführt wird und nur ausgewählte Gemeinden, Organisationen und Institutionen daran teilnehmen 
dürfen, setze ich ein riesiges Fragezeichen. Bei einer solchen Evaluation, die sämtliche Gemeinden 
im Kanton Bern betrifft, dürfte man auch sämtliche Gemeinden befragen, oder wenigstens diejeni-
gen, die in einer Regionalkonferenz sind. Aber nur ausgewählte Gemeinden und Institutionen zu 
befragen, das geht nicht. Auch das Vorgehen ergibt bei mir Fragezeichen. Ich habe verschiedenste 
Leute angefragt und erfahren, dass diese Umfragen jeweils 1,5 bis 2 Stunden am Telefon dauerten. 
Die Aufgaben müssen unabhängig vom Konstrukt durch die Gemeinden erfüllt werden, ob Regio-
nalkonferenz, Planungsregion oder auch Verband oder Verein. Ich bitte Sie, diesen Mangel in Ge-
setz und Verordnung anzupassen und meinen Vorstoss anzunehmen. 
 
Präsident. Wir kommen zu den Fraktionsmeldungen. Ich bitte Sie, den Lärmpegel wieder etwas zu 
senken. 
 
Andreas Burren, Lanzenhäusern (SVP). Der Motionär verlangt vom Regierungsrat, auf Gesetzes-
stufe dafür zu sorgen, dass Verwaltungskreiswechsel von Gemeinden vereinfacht werden. Er be-
gründet das mit Zusammenarbeit bis hin zu einer Fusion. Es erstaunt mich ein wenig, dass der Ge-
meindedirektor aus der Regierung dies ablehnt, setzt er sich doch sonst für Gemeindefusionen ein. 
Als die Gemeinde Wahlern zusammen mit Albligen und dem benachbarten Überstorf im Kanton 
Freiburg Fusionsabklärungen aufgenommen hat, haben wir selber erfahren können, dass bei Fusi-
onsverhandlungen Kleinigkeiten entscheiden können. Kantonswechsel sind ja heute schon möglich, 
begründet der Motionär in seinem Text, und das war auch 2010 bereits der Fall. Für uns Gemeinde-
räte war damals klar beabsichtigt, Albligen mit dem freiburgischen Überstorf zu fusionieren, schon 
alleine deswegen, weil es geografisch viel einfacher gewesen wäre. Da aber ein Kantonswechsel 
sechs Jahre gedauert hätte, dauerte das vielen Albligern zu lange, denn sie fanden keine Verwal-
tungsleute und der Gemeinderat, der eigentlich mit fünf Personen hätte bestückt sein sollen, be-
stand schon lange nur noch aus vier Personen. Daher haben sie sich für eine Fusionsabklärung mit 
Wahlern entschieden, und am Schluss fiel der Entscheid sehr knapp mit fünf Stimmen Unterschied 
aus. Also macht es durchaus Sinn, hier eine Vereinfachung einzuführen.  
Zurzeit hätten nur zwei Gemeinden Wechselabsichten, sagt der Regierungsrat. Das lasse ich so 
nicht gelten. Auch in unserer Gemeinde ist man mit dem Verwaltungskreis oder mit der Regional-
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konferenz Bern-Mittelland nicht immer glücklich. Nur ein kleines Beispiel: Unser FDP-Gemeinderat 
wurde für eine Kommission vorgeschlagen. Bis drei Tage vor der Wahl war er der einzige Kandidat. 
Dann hat die Gemeinde Kehrsatz auch einen Kandidaten gestellt, der von Bern und Köniz unter-
stützt wurde. Für uns war die Zeit zu knapp, um die kleinen Gemeinden noch zu bewegen, uns zu 
unterstützen. So wurde der Kehrsatzer Kandidat ganz klar gewählt.  
Wenn wir in allen Gemeinden eine Abstimmung durchführen würden, bin ich mir nicht sicher, ob sie 
in ihren Verwaltungskreis zufrieden sind oder ob dann nur zwei zustimmen würden. Unsere Fraktion 
unterstützt diese Motion einstimmig. Ich hoffe, dass sie das auch tun, oder zumindest einem Postu-
lat, damit man das prüfen kann. Immerhin sind diese Verwaltungskreise nun schon sechs Jahre in 
Kraft. Da macht es auch Sinn, dass man einmal eine Neubestimmung prüft. Das ist auch in anderen 
Dingen der Fall. Ich denke da auch gerade an die Ehe. Da verspricht man sich auch ein ewiges 
Zusammensein, und das dauert dann meist auch nicht bis hinten hinaus. (Heiterkeit) Ich danke Ih-
nen, wenn Sie dieses Anliegen unterstützen. 
 
Präsident. Es ist sehr unruhig. Bitte, meine Damen und Herren! − Wichtige Gespräche führen Sie 
bitte draussen, hier im Saal möchte ich gerne etwas mehr Ruhe haben.  
 
Monika Gygax-Böninger, Obersteckholz (BDP). Man will die gesetzlichen Grundlagen schaffen, 
damit die Gemeinden den Verwaltungskreis wechseln können. Gerade völlig überraschend ist diese 
Forderung von Motionär Müller als Bowiler nicht. Schon verschiedentlich haben wir hören und spü-
ren können, dass sich die Bowiler dem Verwaltungskreis Emmental zugehöriger fühlen als dem 
Verwaltungskreis Bern-Mittelland. Der Motionär begründet sein Begehren unter anderem damit, 
dass eine Fusion und andere Zusammenarbeitsformen behindert werden und das dies zu Situatio-
nen führen kann, die den Arbeitsalltag komplizierter und aufwendiger machen. Die Regierung lehnt 
dieses Begehren ab und weist darauf hin, dass sich die Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
den Gemeinden nicht zwingend innerhalb der Verwaltungskreise bewegen müsse. Das ist sicher 
richtig. Die Verwaltungskreise bilden wirklich keine Grenze für Fusionen und Zusammenarbeit. Es 
gibt Beispiele, die das beweisen. Die Regionalkonferenz ist aber, so vermuten wir seitens der BDP-
Fraktion, auch ein Teil, den Motionär Müller dazu bewogen hat, hier aktiv zu werden. Wenn die Re-
gierung allerdings sagt, dass ein Verwaltungskreiswechsel für eine Gemeinde nicht Hand in Hand 
mit dem Wechsel einer Regionalkonferenz geschieht, dann sind für diese Verfahren wirklich zwei 
unterschiedliche gesetzliche Grundlagen am besten geeignet. Wir von der BDP verstehen es aber 
trotzdem so, dass ein Zusammenhang mit dem Verwaltungskreiswechsel einer Gemeinde und der 
Regionalkonferenz besteht. 
Die BDP verschliesst sich den Fragen und Bedenken von Motionär Müller nicht und hat ein gewis-
ses Verständnis dafür, dass eine Gemeinde einen solchen Wechsel diskutiert und vielleicht auch 
anstrebt. Wir wissen es nun von Bowil. Ob es weitere Gemeinden gibt, wissen wir nicht konkret. Für 
eine Gemeinde alleine erscheint uns die Motionsforderung schwierig, und der Aufwand, die Kosten-
folgen und die Auswirkungen erscheinen uns überladen. Wir möchten aber die Türen nicht zuschla-
gen und sind überzeugt, dass man diese Frage und Bedenken im Zusammenhang mit SARZ noch 
einmal prüfen könnte. Wir empfehlen daher, in ein Postulat zu wandeln. Ein Postulat könnte die 
BDP überweisen. Sie möchte damit erreichen, dass die Evaluation SARZ diese Fragen klären könn-
te und wir konkrete Antworten erhalten würden.  
 
Philippe Messerli-Weber, Nidau (EVP). Die EVP ist ebenso wie die Regierung der Meinung, dass 
heute bereits genügend rechtliche Grundlagen bestehen, um einen Verwaltungskreiswechsel zu 
ermöglichen. Natürlich ist es in der Praxis mit einem gewissen Aufwand und mit gewissen Hürden 
verbunden, wenn eine einzelne Gemeinde einen solchen Wechsel anstrebt und damit zum Ziel 
kommen will. Das ist gar keine Frage. 
Aufgrund der Tatsache aber, dass nach heutigem Kenntnisstand nur ganz wenige Gemeinden ei-
nen solchen Wechsel anstreben, lässt sich der Aufwand der Anpassung und Änderung der beste-
henden gesetzlichen Grundlagen und Abläufe nicht rechtfertigen. Zudem wäre es wenig zielführend, 
wenn wir die Kompetenz über den Entscheid zum Verwaltungskreiswechsel nun im Sinne einer 
Verschlankung und Verschnellerung des Verfahrens der Regierung übertragen würden, statt sie 
beim Grossen Rat zu belassen. Solche wichtigen, territorialen Entscheide gehören in den Grossen 
Rat. Und für Gemeinden, die einen solchen Wechsel vornehmen wollen, gilt es halt auch einfach, 
sich gut zu überlegen, ob ein solches Vorhaben überhaupt notwendig und sinnvoll ist, denn eine 
erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit ist auch über Verwaltungskreise hinaus möglich. Da-
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zu braucht es in den meisten Fällen eben nicht zwingend einen territorialen Wechsel. Wir haben 
auch von der Evaluation SARZ gehört, und es macht sicher Sinn, einfach einmal abzuwarten, wie 
es in Zukunft mit den ganzen Regionalkonferenzen und den anderen Gebilden weitergehen soll. Die 
EVP-Fraktion lehnt daher diese Motion ab. 
 
Adrian Wüthrich, Huttwil (SP). Ein Vorredner hat die Frage der Verwaltungskreiseinteilung als 
Eheschliessung betitelt. Ja, natürlich liegt die Scheidungsrate bei den Ehen bei 50 Prozent. Daraus 
könnte man nun schliessen, dass 50 Prozent der Berner Gemeinden den Verwaltungskreis eigent-
lich wechseln wollen oder sollten. Wenn man etwas genauer hinschaut, ist Moritz wohl einer der 
Gemeindepräsidenten, der sich mit seiner Gemeinde in dieser Situation befindet und den Verwal-
tungskreis wechseln möchte. Ich habe ganz in der Nähe von Bowil gewohnt, nämlich in Zäziwil, und 
ich weiss natürlich, in welchem Verhältnis man dort zu Bern steht. Ich sehe es nun auch in Huttwil, 
wo wir an der Grenze zum Emmental liegen. Aber irgendwann muss man sich ja entscheiden, und 
irgendwann hat sich Bowil entschieden, und auch alle anderen Gemeinden haben nach mehrmali-
ger Konsultation entscheiden können. Die Gemeinden wurden nicht zu irgendetwas vergewaltigt, 
sondern konnten auswählen. Daran erinnere ich mich noch gut, und das ist auch in der Antwort des 
Regierungsrats dargelegt. Ich glaube, auch in Bowil hat die Gemeindeversammlung entschieden, in 
welchen Verwaltungskreis die Gemeinde gehen wollte.  
Wir haben Verständnis, dass solche Wünsche vorhanden sind, und sie sollen auch diskutiert wer-
den. Mit der zurzeit laufenden Evaluation SARZ haben wir ja dafür eine Möglichkeit. Der Motionär 
hat auch das erwähnt, und wir werden das in der SAK selbstverständlich diskutieren. Moritz, ich 
verspreche dir, dass wir auch das Thema der Gebietsaufteilung aufnehmen werden. Der Regie-
rungsrat schreibt ja, dass diese Frage nicht im engeren Zusammenhang mit der SARZ-Evaluation 
sei. Hier bin ich persönlich anderer Meinung. Aber wie gesagt haben wir dann in der Kommission 
die Möglichkeit, zu diskutieren und allfällige Planungserklärungen aufzunehmen, auch wenn der 
Regierungsrat diese Frage nicht aufnimmt. Wir haben ja hier bereits eine Planungserklärung zu 
diesem Thema verabschiedet, und ich erinnere mich, dass in dieser umfassenden Planungserklä-
rung zur Evaluation von SARZ die Frage der Gebietsänderungen und Wechsel des Verwaltungs-
kreises auch mitgemeint ist. Für mich ist klar, dass man bei einem Wechsel des Verwaltungskreises 
auch die Regionalkonferenz wechseln muss und dass dies dann auch in allen Organisationen und 
Gebietseinteilungen einer Gemeinde durchgezogen wird. Man soll nicht sagen können, hier wolle 
man, und dort wolle man nicht. Man müsste dann ganz zum Emmental gehen, wie hier im Fall von 
Bowil. Ein Wechsel müsste konsequent sein.  
Die Kompetenz wollen wir hier im Grossen Rat behalten. Ich würde es nicht verstehen, wenn der 
Regierungsrat plötzlich solche Gebietsänderungen von sich aus mittels Verordnung, einfach so, alle 
Jahre vornehmen könnte. Nein, das sollen beständige Strukturen bleiben, die man nicht die ganze 
Zeit ändern kann, wie manche vielleicht ihre Partnerinnen oder Partner, wenn man das Bild von Res 
aufgreift. Die vorliegenden Beziehungen sollen etwas Beständigkeit haben und daher nicht durch 
den Regierungsrat legiferiert werden, sondern in der Kompetenz des Grossen Rats bleiben. Des-
halb ist natürlich auch die Forderung der Vereinfachung hier schwieriger zu erfüllen. Meine Fraktion 
lehnt diesen Vorstoss ab. Allenfalls könnten wir ein Postulat unterstützen und das im Rahmen der 
Evaluation SARZ prüfen. Dementsprechend bitte ich Sie, diesem Anliegen nicht zu folgen. 
 
Bruno Vanoni, Zollikofen (Grüne). Der Regierungsrat hat unseres Erachtens in seiner Antwort 
überzeugend dargelegt, dass dem Wunsch einer Gemeinde nach einem Verwaltungskreiswechsel 
nicht ohne Not soll entsprochen werden können. Nicht ohne Not, das heisst, nicht aufgrund einer 
momentanen Verärgerung oder einer Verstimmung, wie beispielsweise wegen einer Nicht-Wahl in 
eine Behörde der Regionalkonferenz, wie der SVP-Sprecher Andreas Burren angedeutet hat.  
Not ist bei diesem Thema eigentlich nicht in Sicht, wenn man das Wort «Not» ernstnimmt. Ich brin-
ge ein Beispiel: In einer Konsultativabstimmung an der Gemeindeversammlung von Linden im Juni 
2015 haben sich bei 1 Gegenstimme 39 Lindner für einen Wechsel der Region und des Verwal-
tungskreises ausgesprochen. Das sind nicht einmal 4 Prozent der Stimmberechtigten. Von Not kann 
da keine Rede sein. Aber in dieser Gemeinde ist sicher ein Wunsch nach einem Wechsel vorhan-
den. Der Wunsch ist legitim, und um diesem Rechnung zu tragen, braucht es eben eine Änderung 
von Anhang 2 des Organisationsgesetzes, wie wir der Regierungsantwort entnehmen können. 
Dort können wir auch lesen, dass es ein Verfahren gibt, um solche Änderungen in die Wege zu lei-
ten. Die Gemeinden können beim Regierungsrat ein Gesuch stellen. Wenn es nur um den Wechsel 
der Regionalkonferenz ginge, dann würde eine Verordnungsänderung genügen. Um die Zusam-



 

Septembersession 2016 2015.RRGR.1190 6 

CONVERT_9e54387b4f184763b15260a70c18e6f9 04.10.2016 

menarbeit mit einer Nachbargemeinde in einem anstossenden Verwaltungskreis oder gar in einer 
anderen Verwaltungsregion zu erleichtern, ist ein Wechsel gar nicht notwendig. Dafür bräuchte es 
keine Gesetzesänderung. Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit kann man einfach pflegen, und 
das tut man ja bereits. Ein heisser Tipp vielleicht noch: Durch eine Gemeindefusion über die Ver-
waltungsgrenzen hinweg, könnte eine mühsame, aufwendige Gesetzesänderung durch den Gros-
sen Rat vermieden werden. Ich sage das an die Adresse der Parteien hier im Grossen Rat, die für 
vermehrte Gemeindefusionen sind. Artikel 39a Absatz 5 des Organisationsgesetzes lautet nämlich, 
der Regierungsrat könne im Anhang dieses Organisationsgesetzes die notwendigen Änderungen 
aufgrund eines Zusammenschlusses von Gemeinden selber vornehmen.  
Wir Grünen lehnen diese Motion grossmehrheitlich ab. Das tun wir nicht zuletzt deshalb, weil es hier 
auch um ein punktuelles Vorgehen geht. Wir sind auf die Evaluation von SARZ gespannt. Wir fin-
den, dort könnten auch diese Fragen genauer geprüft werden.  
 
Hannes Zaugg-Graf, Uetendorf (glp). Lieber Moritz, das ist etwas schwierig. Wir haben diese Dis-
kussion schon mehrmals geführt, und ob es nun wirklich nur um den Verwaltungskreis oder auch 
noch um die Regionalkonferenz geht, ist eigentlich egal. Wichtig ist, was in der Regierungsantwort 
steht, nämlich dass dies heute bereits möglich ist, und es erscheint mir eher seltsam, dass du die 
Kompetenz des Grossen Rats an ein Gremium abgeben willst, das deinen Vorstoss ablehnt. Ich 
hätte die Motion aufgrund der Regierungsantwort sofort zurückgezogen, das Anliegen fallengelas-
sen und hätte in meiner Gemeinde geschaut, ob das nicht möglich ist. So ist ja auch Linden vorge-
gangen, und da komme ich auch gleich zu meiner grossen Kritik an Regierung und Verwaltung. 
Wenn dort steht, dass ein Wechsel in den Verwaltungskreis Thun ein Rückschritt sei, dann muss ich 
einfach sagen, das ist völlig falsch. Ein Wechsel in den Verwaltungskreis Thun ist in jedem Fall ein 
Aufstieg. Aber lassen wir das einmal beiseite. 
Man hat darüber gesprochen, ob man den Vorstoss allenfalls als Postulat überweisen will. Die glp 
lehnt auch das Postulat ab und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Die Antwort kann nicht viel 
anders lauten, als das, was bereits aufgezeigt wurde. Es steht darin nicht, wie man das umsetzen 
kann, und diese Umsetzung kann eben nur so vor sich gehen, dass es zukünftig die Regierung ma-
chen kann. Das kann nicht das sein, was Sie wirklich wollen. Wer auch immer wechseln will, in wel-
chen Kreis und in welches Gremium, soll das vorbereiten und hier im Grossen Rat den Antrag stel-
len. Dann diskutieren wir darüber und heissen ihn gut oder lehnen ihn ab. 
 
Hans-Rudolf Saxer, Gümligen (FDP). Wir müssen uns wohl darauf zurückbesinnen, was Moritz 
Müller in seiner Motion verlangt. Er sagt nämlich, er wolle den Regierungsrat beauftragen, auf Ge-
setzes- und/oder Verordnungsstufe Grundlagen zu schaffen, damit die Gemeinden den Verwal-
tungskreis wechseln können. Das, und nur das, ist das Thema dieses Vorstosses. Wenn man die 
Antwort des Regierungsrats liest, hält er mit Recht fest, dass ein solcher Wechsel des Verwaltungs-
kreises bereits heute grundsätzlich ohne weiteres möglich ist und dass die gesetzlichen Grundlagen 
vorhanden sind, indem die Zugehörigkeit der Gemeinden zu den Verwaltungskreisen in Anhang 2 
des Organisationsgesetzes geregelt ist.  
Diesen Anhang 2 des Organisationsgesetzes kann man wie jedes andere Gesetz in dem Verfahren 
ändern, das dazu bestimmt ist. Mit anderen Worten hätte man also eigentlich auch seitens der Re-
gierung diesen Vorstoss entgegennehmen und anschliessend als erledigt abschreiben können. 
Aber man hat sich nun für die andere Variante entschieden, die sicher vertretbar ist. Wenn man den 
Motionstext betrachtet, sieht die FDP keinen Handlungsbedarf. Deshalb werden wir diese Motion 
ablehnen. Pro futura kann man sich allenfalls grundsätzlich überlegen, ob man bei einer zukünftigen 
Änderung des Organisationsgesetzes eine Delegationsform einfügen könnte, damit Änderungen 
von Anhang 2 künftig durch einfachen Beschluss des Grossen Rats möglich würden. Aber das ist 
hier nicht das Thema, sondern wäre eine Option für die Zukunft, die zwar die Zuständigkeit des Par-
laments aufrechterhält, aber das Verfahren vereinfachen könnte.  
 
Präsident. Es gibt keine Einzelsprechenden. Herr Regierungsrat Neuhaus hat das Wort.  
 
Christoph Neuhaus, Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor. Auch hier wurde wieder sehr gut 
diskutiert. Es wurde gesagt, dass die Verwaltungskreise im Organisationsgesetz geregelt sind und 
dass man bei den Regionalkonferenzen mit einer Verordnung etwas anpassen könnte. Dem Regie-
rungsrat erscheint wichtig, dass man beide Strukturen am gleichen Ort regelt und sie nicht aufsplit-
tet, denn solche Festlegungen sollen eine gewisse Beständigkeit haben. Man kann die Grundlagen 
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ändern, doch es fragt sich, auf welcher Stufe. Man kann diese Kompetenz des Grossen Rats auch 
an den Regierungsrat delegieren.  
Moritz, es sieht also relativ schwierig aus. Du hättest noch bis 2026 Zeit, denn du kannst ja nicht 
zurücktreten, bevor du nicht den Verwaltungskreis gewechselt hast. Im Internet steht, dass du 2010 
in den Grossen Rat eingetreten bist, aber ich glaube, das geschah bereits 2006. Da hat man dich 
«jünger» gemacht als du bist. – Wir werden sicher dran bleiben. 
Wichtig ist dem Regierungsrat einfach eine Beständigkeit. Man soll nicht je nach Gemeinderat hin 
und her schwenken, denn das ist schlimmer, als irgendwo am Rand zu sein; ob das nun auf der 
linken oder rechten Seite ist, ob unten oder oben. Die Zusammenarbeit an und für sich funktioniert 
eben auch über die Verwaltungskreise hinaus. Ein gutes Beispiel ist die Fusion der Feuerwehr Bo-
wil-Langnau. Es dürfte schwierig sein, mit der Nachbargemeinde zu fusionieren, wenn es mit der 
Feuerwehr nicht geklappt hat, Moritz. Aber nun werde ich schon persönlich, und das möchte ich 
nicht. Der Regierungsrat empfiehlt Ihnen, diesen Vorstoss im Sinne der Beständigkeit zum jetzigen 
Zeitpunkt abzulehnen. Ich gehe davon aus, dass wir hier nicht das letzte Mal darüber diskutieren. 
Danke für Ihre Ablehnung. 
 
Präsident. Der Motionär wünscht das Wort noch einmal. 
 
Moritz Müller, Bowil (SVP). Vielen Dank für die Diskussion. Ich muss schon noch Stellung zu ein-
zelnen Voten nehmen, vor allem auch bezüglich der Zusammenarbeit. Eines kann ich Ihnen garan-
tieren: Unsere überregionale Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Das ist auch nicht der Grund für 
meinen Vorstoss. Ich kann Ihnen schon erzählen, weshalb wir in der Gemeinde auf diese Idee ge-
kommen sind. Herr Regierungsrat Neuhaus hat es angetönt: Wir haben unsere Feuerwehr mit 
Langnau fusioniert. Das ist eine sehr gute Sache: fünf Gemeinden zusammen, vier davon aus dem 
Emmental plus unsere. Das funktioniert, ob man nun in der Regionalkonferenz und im Verwaltungs-
kreis Emmental ist oder nicht. Aber im letzten Jahr hatten wir ein Ereignis, bei dem die überregiona-
le Feuerwehr ausgelöst werden musste, einen Katastropheneinsatz. Katastropheneinsätze löst der 
jeweilige Regierungsstatthalter bei der Feuerwehr aus. Sachlich wäre das Emmental dafür zustän-
dig gewesen. Aber Emmental kann ja nicht im Gebiet von Bern-Mittelland einen Katastrophenein-
satz auslösen. Also ist in diesem Fall unser Regierungsstatthalter zuständig für die Feuerwehr Em-
mental. Das gab sehr grosse Verwirrung, zumal − nur ein kleiner Nebensatz – das Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland Bürozeiten hat. Für Katastropheneinsätze ist ab 17.00 Uhr Fei-
erabend. Dann hat Markus Grossenbacher aus dem Emmental tipptopp entschieden und das Prob-
lem in ein fremdes Gebiet hinein gelöst. Damals hatten wir schon etwas Nachholbedarf an Gesprä-
chen, und ich möchte gerne solchen Situationen aus dem Weg gehen. Daraufhin haben wir das 
angestossen.  
Ich gebe auch zu, dass wir die Bevölkerung befragt haben. Wir haben es ihr dargelegt und führten 
Vernehmlassungen sowie Informationsabende durch. Wir haben das offiziell wie eine Abstimmung 
abgewickelt und sämtlichen stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger von Bowil schriftlich die 
Frage mitgeteilt, ob der Gemeinderat einen Wechsel weiterverfolgen soll. 48 Prozent der Bürgerin-
nen und Bürger haben Rückmeldungen gemacht, teilweise umfangreich. – Sie können selber nach-
sehen, welche Stimmbeteiligung Bowil normalerweise hat. – Dort wo sie ja oder nein angeben 
mussten, haben sie angekreuzt. Knapp 83 Prozent der Eingänge besagen, dass der Gemeinderat 
einen Wechsel weiterverfolgen soll. Das ist also nicht irgendein Schnellschuss unseres Gemeinde-
rats, der bei einem Wechsel allenfalls wieder kommt. Vielmehr ist das im Archiv offiziell hinterlegt. 
Deshalb kann ich auch vorgreifen. Der Gemeinderat hat ein Gesuch eingegeben. – Nun blinkt das 
Lämpchen, und ich muss aufhören. Ich bitte Sie, diesen Vorstoss − in Gottes Namen − als Postulat 
zu überweisen. Dieses Thema ist mir zu wichtig, um es fallenzulassen. Auf die einzelnen Voten 
kann ich nicht mehr eingehen, weil meine Redezeit abgelaufen ist. 
 
Präsident. Danke. Sie haben gehört, dass der Motionär in ein Postulat gewandelt hat. Wir kommen 
zur Abstimmung. Damit kein Durcheinander geschieht, sage ich Ihnen, wie wir nun abstimmen. Zu-
erst beenden wir Traktandum 42 und nachher das Traktandum 41. Sind Sie mit diesem Vorgehen 
einverstanden? − Das ist der Fall. Zuerst befinden wir also  über Traktandum 42 von Grossrat Mül-
ler als Postulat: Wer den Vorstoss Müller als Postulat annehmen will, stimmt ja, wer das ablehnt, 
stimmt nein. 
 
Abstimmung (Geschäft 2015.RRGR.1190 als Postulat) 
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Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme als Postulat 

Ja 90 

Nein 41 

Enthalten   9 

 
Präsident. Sie haben das Postulat angenommen.  
 
Fortsetzung der Debatte über Traktandum 41, Geschäft 2015.RRGR.1191 Motion 313-2015 BaK 
(Kropf, Bern) – Besserer Schutz vor trölerischen Eingaben 
 
Präsident. In Traktandum 41, Geschäft 2015.RRGR.1191, halten die Motionäre an der Motion fest. 
Wir stimmen nun über diese Motion ab. Alle konnten sich bereits dazu äussern. Es ändert sich 
nichts, die Motion wird aufrechterhalten. Wir kommen zur Abstimmung. Wer die Motion von Trak-
tandum 41, «Besserer Schutz vor trölerischen Eingaben», annehmen will, stimmt ja, wer das ab-
lehnt, stimmt nein. 
 
 
Abstimmung (Geschäft 2015.RRGR.1191) 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Annahme 

Ja 79 

Nein 58 

Enthalten   4 

 
Präsident. Sie haben die Motion angenommen.  
 
 
  

  

  

  

 


